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d) Verlust ihrer Rechtsansprüche auf eine aus öffent
lichen Mitteln zahlbare Pension oder Zu
wendung;

e) Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts und 
des Rechts, sich irgendwie politisch zu be
tätigen oder Mitglied einer politischen Partei zu 
sein;

f) Verbot der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
oder in einer wirtschaftlichen oder beruflichen 
Vereinigung;

g) Verbot auf die Dauer von mindestens 10 Jahren 
nach ihrer Freilassung:
1) In einem freien Beruf oder selbständig in 

irgendeinem gewerblichen Betriebe tätig zu 
sein, sich an einem solchen zu beteiligen oder 
dessen Aufsucht oder Kontrolle auszuüben;

2) In nichtselbständiger Stellung anders als in 
gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu werden;

3) Als Lehrer, Prediger, Schriftsteller, Redakteur 
oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein;

h) Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthalts
beschränkungen und können zu gemeinnützigen 
Arbeiten herangezogen werden;

i) Sie verlieren alle ihnen erteilten Approbationen, 
Konzessionen und Vorrechte sowie das Recht, ein 
Kraftfahrzeug zu halten.

Artikel IX
S ü h n e m а ß n а h m e n  g e g e n  B e l a s t e t e

1. Sie können auf die Dauer bis zu 10 Jahren in 
einem Gefängnis oder in einem Lager interniert werden, 
um Wiedergutmachungs- und Wiederaufbauarbeiiten zu 
verrichten. Internierung aus politischen Gründen nach 
dem 8. Mai 1945 kann angerechnet werden.

2. Ihr Vermögen kann als Beitrag zur Wiedergut
machung ganz oder teilweise eingezogen werden. ' Bei 
teilweiser Einziehung des Vermögens sind insbesondere 
die Sachwerte einzuziehen. Die notwendigen Gebrauchs
gegenstände sind ihnen zu belassen.

3. Sie dürfen kein öffentliches Amt einschließlich 
Notariat und Anwaltschaft bekleiden.

4. Sie verlieren alle Rechtsansprüche auf eine aus 
öffentlichen Mitteln zahlbare Pension oder Zuwendung.

5. Sie verlieren das aktive und passive Wahlrecht, 
das Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen oder 
Mitglied einer politischen Partei zu sein.

6. Sie dürfen weder Mitglieder einer Gewerkschaft 
noch einer wirtschaftlichen oder beruflichen Vereinigung 
sein.

7. Es ist ihnen auf die Dauer von mindestens fünf 
Jahren nach ihrer Freilassung untersagt:

a) In einem freien Beruf oder selbständig in irgend
einem gewerblichen Betriebe tätig zu sein, sich 
an einem solchen zu beteiligen oder dessen Auf
sicht oder Kontrolle auszuüben.

b) In nichtselbständiger Stellung anders als in ge
wöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein.

c) Als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller 
oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein.

8. Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthalts
beschränkungen.

9. Sie verlieren alle ihnen erteilten Approbationen, 
Konzessionen und Vorrechte sowie das Recht, ein Kraft
fahrzeug zu halten.

10. Nach Ermessen der Zonenbefehlshaber können in 
die Zonengesetze Sühnemaßnahmen aufgenommen wer

den, die es den Belasteten untersagen, eine Zone ohne 
Genehmigung zu verlassen.

Artikel X 
S ü h n e m a ß n a h m e n  

g e g e n  M i n d e r b e 1 а s t e t e
Wer nach dem Spruch einer Kammer in die Gruppe 

der Minderbelasteten einzureihen ist, kann einer Bewäh
rungszeit unterworfen werden. Diese Bewährungszeit 
soll mindestens zwei und in der Regel nicht mehr als 
drei Jahre betragen. Von dem Verhalten während der 
Bewährungszeit hängt es ab, welcher Gruppe der Be
troffene endgültig zugewiesen wird. Während der Be
währungszeit sind die folgenden Sühnemaßnahmen 
anwendbar:

1. Es ist den Minderbelasteten während der Bewäh
rungszeit untersagt:

a) Ein Unternehmen als Inhaber, Beteiligter, Leiter 
oder Bevollmächtigter zu führen oder es zu be
aufsichtigen oder zu kontrollieren, ein Unterneh
men oder eine Beteiligung daran ganz oder teil
weise zu erwerben;

b) Als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder 
Rundfunk-Kommentator tätig zu sein.

2. Ist der Minderbelastete zur Zeit der Einreihung in 
die Bewährungsgruppe an einem Unternehmen als In
haber oder Gesellschafter beteiligt, so kann seine Be
teiligung an dem Unternehmen gesperrt werden.

3. Der Begriff „Unternehmen" im Sinne der Para
graphen 1 (a) und 2 dieses Artikels umfaßt nicht notwen
digerweise Kleinbetriebe, insbesondere Handwerks
betriebe, Einzelhandelsgeschäfte, Bauernhöfe und ähn
liche Betriebe mit weniger als 20 Arbeitnehmern.

4. Vermögenswerte, deren Erwerb auf Ausnutzung 
politischer Beziehungen oder besonderer nationalsozia
listischer Maßnahmen, wie Arisierung und Aufrüstung, 
beruhen, sind einzuziehen.

5. Für die Dauer der Bewährung können zusätzlich 
einzelne der im Artikel XI bezeichneten Sühnemaßnah
men in gerechter Auswahl und Anpassung verhängt 
werden, insbesondere:

a) Beschränkungen in der Ausübung eines freien 
Berufes und Verbot der Ausbildung von Lehr
lingen ;

b) Bei Beamten: Kürzung des Ruhegehalts, Ver
setzung in den Ruhestand oder in ein Amt mit 
geringerem Rang oder in eine andere Dienststelle 
unter Kürzung der Bezüge, Rückgängigmachung 
einer Beförderung, Überführung aus dem Beamten
verhältnis in ein Angestelltenverhältnis.

6. Internierung in einem Arbeitslager oder Einziehung 
des gesamten Vermögens sind nicht anzuordnen.
7. Nach dem Ermessen der Zonenbefehlshaber können 

in die Zonengesetze Sühnemaßnahmen aufgenommen 
werden, die es den Minderbelasteten untersagen, eine 
Zone ohne Genehmigung zu verlassen.

8. Nach dem Ermessen der Zonenbefehlshaber können 
Sühnemaßnahmen in die Zonengesetze aufgenommen 
werden, welche den Minderbelasteten die Wählbarkeit 
und das Recht zu politischer Betätigung jeglicher Art so
wie das Recht, Mitglieder von politischen Parteien zu 
sein, absprechen; auch kann ihnen das Wahlrecht ent
zogen werden.

9. Sie können angehalten werden, sich an ihrem 
Wohnort regelmäßig bei der Polizei zu melden.


